
Das Fach Sport 

in der 

neuen Oberstufe

 

1. Grundsätzliches

Pflichtfach

• Sportliche Handlungsfelder bleiben!

• Wahl aus A/B/C-Sportarten: mind. 1 * Gruppe A, mind. 1* 

Gruppe B; ein Handlungsfeld max. zweimal

• Entscheidung über koedukativen Unterricht trifft 

Schulleiter

• gesonderte Qualifikation nur noch in gefahrengeneigten 

Sportarten wie: Rudern, Klettern, Bewegungskünste 

(nicht mehr: Badminton, Tennis, Tischtennis)

 

1. Grundsätzliches

Sportliche 

Handlungsfelder

Gruppe A Gruppe B Gruppe C

-Gerätturnen

-Gymnastik und Tanz

-Leichtathletik

-Schwimmen

-Basketball 

-Fußball

-Handball 

-Volleyball

-Rückschlagspiele 

(Badminton, Tennis, 

Tischtennis)

-Rudern*

-Sportklettern*
-Bewegungskünste*

-andere durch das 

StMUK im Einzelfall 

genehmigte 

Sportarten*

Prämissen Mindestens einmal
(Sportabitur-Schüler 

zweimal dieselbe Sportart)

Mindestens einmal
(Sportabitur-Schüler 

zweimal dieselbe Sportart)

Gruppe C nicht für 
Sportabitur-Schüler

Höchstens zweimal das gleiche Handlungsfeld

*Nur beim Nachweis einer zusätzlichen Qualifikation der laufbahnmäßig

ausgebildeten, hauptamtlichen oder hauptberuflichen Sportlehrkraft 

möglich!

 



 

 

1. Grundsätzliches

Abiturprüfung im Fach Sport als Abiturprüfungsfach

mündlich oder schriftlich

Sporttheorie

Punkte max.:         30                                         

Praktische Prüfung in 2 sportlichen 
Handlungsfeldern

15                                15

-schriftliche Prüfung der Sporttheorie 
gemäß § 80 GSO 

oder

-mündliche Prüfung der Sporttheorie 
gemäß § 81 GSO (entspricht Kolloquium)

(1) Sport-

praktische 
Leistungs-
abnahme in 
einem 
sportlichen 

Handlungsfeld 
der Gruppe A

(2) Sport-

praktische 
Leistungs-
abnahme in 
einem 
sportlichen 

Handlungsfeld 
der Gruppe B

Gewichtung
1 : 1

Gewichtung:           1                                  :      1

 
 

1. Grundsätzliches

Berechnung der Punktzahl der Halbjahresleistungen

(15 x 2                   + 15)         : 3 = 15 Punkte
Sportpraktische  andere kleine
Leistungsnachweise      Leistungsnachweise

Andere kleine Leistungsnachweise: z. B. selbständiges 

Gestalten von Stundenteilen, Demonstrationsaufgaben, 
Kurzreferate oder theoretische Prüfung aus allen 

Lernbereichen; über deren Form und Anzahl entscheidet der 

Kursleiter.

Erst Endpunktzahl wird gerundet.

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Grundsätzliches

Abiturfach

• Voraussetzungen: mind. Note 3 in 10. Jahrgangsstufe; 

Belegung eines zweistündigen Additums „Sporttheorie“ mit 
eigenem Lehrplan (Wahl 10. Klasse: bis 15. April; § 47 GSO)

• Schüler, die eine spätbeginnende Fremdsprache wählen, 

können kein Additum belegen

• Abiturprüfung: schriftlich-praktisch oder mündlich-praktisch

• Praxis: - nur Gruppe A + B, jeweils zwei 

Ausbildungsabschnitte 

- nicht zwingend gesonderte Gruppenbildung

- nicht zwingend gleiche Lehrkraft wie in Sporttheorie

 
 

 

1. Grundsätzliches

„Fach Sport“ „Sporttheorie“

Punktzahl für die im Rahmen des 
Faches Sport erbrachten 

Leistungen im jeweiligen 
sportlichen Handlungsfeld der 

Gruppe A bzw. der Gruppe B

Durchschnittswert aus der 
Punktzahl einer Schulaufgabe 

sowie aus dem Durchschnitt der 
Punktzahlen der kleinen 

Leistungsnachweise. Das Ergebnis 
wird gerundet 

Gewichtung

1                            :    1

max. 15 Punkte pro Ausbildungsabschnitt:

15 (Fach Sport) +  15 (Sporttheorie) = 30;  30 :  2   =  15 Punkte

Bewertung der Leistungen als Abiturprüfungsfach

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


